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Datum: 15.11.2022 

 
 
 

A N T R A G 
der CDU-Fraktion  
an die Verbandsversammlung 

 
 
 
 
 
Resolution zur finanziellen Mehrbelastung des LWV Hessen wegen sys-
temwidriger Leistungen (§ 43a SGB XI) 
- Antrag der CDU-Fraktion 
 

Beratungsfolge  Termin Entscheidung 
Ausschuss für Soziales 01.12.2022 vorberatend 

Haushalts- und Finanzausschuss 14.12.2022 vorberatend 

Verbandsversammlung 14.12.2022 beschließend 

 
 
Finanzielle, personelle und organisatorische Auswirkungen 
 
 

 

Finanzielle Auswirkungen im laufenden Haushaltsjahr / Wirtschaftsjahr?  ☐ Nein    ☐ Noch nicht absehbar     ☐ Ja, € 

Stehen Mittel zur Verfügung? ☐ Nein   ☐ Ja Produkt / Sachkonto: 
Wird ein Antrag auf überplanmäßige / außerplan-mä-
ßige Ausgaben gestellt?   ☐ Nein     ☐ Ja 

Ist die Begründung der Unabweisbarkeit der Kosten in Sachverhalts-
darstellung enthalten?  ☐ Nein   ☐  Ja   Ja 

Finanzielle Auswirkungen in den Folgejahren?   
☐ Nein     ☐ Noch nicht absehbar       ☐ Ja, € 

Auswirkungen auf den Stellenplan im lfd. Haushalts- / Wirtschaftsjahr? 

☐ Nein        ☐  Noch nicht absehbar       ☐ Ja 

Sonstige personelle / organisatorische Auswirkungen 

☐ Nein     ☐ Noch nicht absehbar     ☐ Ja    

Auswirkungen auf den Stellenplan in den Folgejahren? 

☐ Nein        ☐ Noch nicht absehbar        ☐ Ja 

Sonstige personelle / organisatorische Auswirkungen 

☐ Nein     ☐ Noch nicht absehbar     ☐ Ja 

Kosten insgesamt 

€   

 

Belastung LWV 

€   

Beteiligung Dritter 

€   

Ergänzende Darstellung zu den finanziellen Auswirkungen 

siehe unter Ziffer    der Begründung. 

 Veranschlagung 

im Teilergebnishaushalt 

☐   

im Teilfinanzhaushalt 

-Investitionstätigkeit- 

☐  

 

 

☐ Nein 

 

 

☐ Ja        

 

€                

€                

Sachkonto 
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Beschlussvorschlag 
 

Die Verbandsversammlung appelliert an die Bundes- und Landesregierung, hinsichtlich der sog. 

„systemwidrigen Leistungen“ (§ 43a SGB XI) eine Neuregelung zu treffen und unterstützt alle hes-

sischen Initiativen, welche die bisherige Ungleichbehandlung bei den Pflegeleistungen zwischen 

Menschen, die zum einen in Einrichtungen der Eingliederungshilfe und zum anderen in anderen 

Wohnformen wohnen, beseitigt. 

 
 
Begründung 
 

Die derzeitige Regelung des § 43a SGB XI ist nicht nur eine eklatante Benachteiligung von Men-

schen mit Behinderung, die in besonderen Wohnformen leben, gegenüber Menschen in Pflegehei-

men oder häuslicher Pflege, sie stellt zudem für die kommunale Seite eine nicht zumutbare Mehr-

belastung dar. Allein für den LWV Hessen verursachen diese „systemwidrigen Leistungen“ Mehrbe-

lastungen von ca. 100 Mio. € pro Jahr und bedeuten damit auch für unsere Landkreise und Städte 

eine millionenschwere Mehrbelastung im Zuge der Verbandsumlage.  

Bereits mit der Einführung der Pflegeversicherung entstand eine Regelung, die für viele behinderte 

Menschen in besonderen Wohnformen eklatant ungerecht ist. Behinderte Menschen, die Eingliede-

rungshilfe in besonderen Wohnformen (früher: stationäre Einrichtung) erhalten, haben nach § 43a 

SGB XI allenfalls Anspruch auf eine Pauschale in Höhe von 266,00 € monatlich aus der Pflegever-

sicherung. Der Gesetzgeber begrenzt somit die Pflegeleistungen für behinderte Menschen in den 

genannten Einrichtungen gegenüber anderen Wohnsituationen (bis zu 2.005,00 € monatlich im Pfle-

geheim nach § 43 SGB XI, bis zu 2.095,00 € monatlich bei häuslicher Pflege nach § 36 SGB XI). 

Das bedeutet nach Berechnungen des LWV Hessen eine finanzielle Mehrbelastung von über 

100 Mio. € pro Jahr allein für den LWV Hessen; die Tendenz ist vermutlich deutlich steigend. Die 

finanzielle Hauptlast des LWV Hessen tragen die Landkreise und kreisfreien Städte über die Ver-

bandsumlage, die durch eine Neuregelung finanziell entlastet werden können. 

 

 
 
(Michael Reul) 
Fraktionsvorsitzender  

 




